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VORSCHLAEGEDER VII KATH. ORTE ZUR BEILEGUNG DES STREITES
ZWISCHEN DER LANDSCHAFT WALLIS UND DEM BISCHOF
VON SITTEN [HILDEBRAND II . JOST]

[1 . ] Die 7 Zenden des Wallis sollen gehalten sein , dem recht¬
mässig eingesetzten "Bischoffen , Praefecten unnd Graffen"
in allem , was dieser zur Erhaltung und Förderung des kath.
Glaubens anordnen werde , Gehorsam zu leisten.

[2 . ] Wolle der Bischof Reformen durchführen , so hätten ihn die
Zenden dabei zu unterstützen . Der Bischof aber sei gehal¬
ten , vor deren Publikation mit dem Landeshauptmann und
dem Landrat Rücksprache zu nehmen.

[3 . ] Die 7 Zenden sollen den Abschied von Leuk annehmen , getreu
einhalten und alle jene des Landes verweisen , die sich
nicht eindeutig zum kath . Glauben bekennen würden . Da nun
aber jeder Zenden über eigene Rechte und Freiheiten verfü¬
ge , solle es diesen unbenommen bleiben , für die Unterwei¬
sung der Jugend Jesuiten und Kapuziner in ihr Gebiet zu
holen.

[4 . ] Die mit den VII kath . Orten und dem franz . König geschlos-



senen Bündnisse seien stets genau einzuhalten . Die kath.

Orte aber hätten ihrerseits ihre Freiheiten zu garantie¬

ren.

[5 . ] Was die " hoche herligkheit " anbelange , solle - wie seit

jeher - dem Bischof im Landrate der Vor - und Beisitz

sowie das Recht , als Appellationsinstanz zu dienen , ein¬

geräumt werden.

[6 . ] In Angelegenheiten , welche sowohl das Bistum wie auch das

Domkapitel und die Landschaft angingen , stehe dem Bischof

das Recht zu , den Landrat einzuberufen . Bei solchen Ge¬

legenheiten hätten der Bischof , der Landeshauptmann und

der Domdekan das verbriefte Recht auf Beisitz.

[7 . ] In Angelegenheiten , die weder das Bistum noch das Domka¬

pitel berührten - etwa bei Bündnissen - stehe das Recht,

den Landrat einzuberufen , dem Landeshauptmann zu.

Kopie . Vermutlich wurden diese Vorschläge für die
Verhandlungen zwischen den Gesandten der VII kath . Orte und dem Landrate
gemacht : s . EA  1 12 , 512 Anm.
AH 19 , 131 - 132 - Blatt 132 V leer
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